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Landkreis Lüchow-Dannenberg  13.12.2012 
Der Landrat 

20 - Finanzen und 
Kommunalaufsicht 

Sitzungsvorlage Nr. 2012/298 

Beschlussvorlage 

Annahme einer Geldspende in Höhe von 2.500,00 Euro für die Elbtalschule 
Gartow 

 

Kreisausschuss 21.01.2013  TOP  

 

Kreistag 07.03.2013  TOP  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt die Annahme einer  Geldspende in Höhe von 2.500,-- EUR zugunsten der 
Elbtalschule Gartow. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Schulverein der Elbtalschule Gartow hat der Elbtalschule eine Geldspende in Höhe von 2.500,00 
EUR zugesagt.  
 
Der Schulverein hat die Mittel vom Hegering Gartow erhalten. Die Spende soll zur Unterstützung von 
Kindern aus sozial schwachen Familien, die keinen Anspruch auf Mittel aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket haben, verwendet werden.  
 
Nach § 2 Abs. 3 der Dienstanweisung über die Annahme und Behandlung von Zuwendungen 
entscheidet der Kreistag über die Annahme von Spenden, die einen Wert von 2.000,-- EUR 
überschreiten. 
 
Bevor nun die Spende endgültig angenommen werden kann, ist der Beschluss über die Annahme der 
Spende zu fassen. 
    

 
  
Finanzielle Auswirkungen:   
 
Außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2.500,-- EUR  
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